
S A T Z U N G 
 

der Gemeinde Quierschied über die Entwässerung der Grundstücke, den Anschluß an 
die öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung (Abwassersatzung) 

 
 
Aufgrund der §§ 12 und 22 des Kommunalselbstverwalt ungsgesetzes (KSVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch 
Gesetz Nr. 1463 vom 24.01.2001 (Amtsbl. S. 530) sow ie des § 49 a Abs. 3 und des §  50 
a Abs. 5 und des § 132 Abs. 4 des Saarländischen Wa ssergesetzes (SWG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03.03.1998 (Amtsbl. S. 306) und aufgrund der §§ 2, 6, 
7, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in de r Fassung der Bekanntma-
chung vom 29.05.1998 (Amtsbl.  S. 691)  sowie des §  9 des Gesetzes über Abgaben für 
das Einleiten von Abwasser in Gewässer – Abwasserab gabengesetz - (AbwAG) in der 
Neufassung  vom 03.11.1994 (BGBl. I S. 3370), zulet zt geändert durch Gesetz vom 
25.08.1998 (BGBl. I S. 2455) hat der Gemeinderat Qu ierschied in seiner Sitzung am 
19.09.2001 folgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 
ALLGEMEINES 

 
(1) Die Gemeinde betreibt die ihr gem. § 50a SWG obliegende Abwasserbeseitigung als öf-

fentliche Einrichtung. 
Die im Rahmen dieser öffentlichen Einrichtung gewährten Leistungen der Gemeinde um-
fassen: 
a) das Sammeln und Ableiten des Abwassers (leitungsgebundene Abwasserentsorgung) 

und 
b) das Aufnehmen des in Hauskläranlagen anfallenden Schlammes und des in abflußlo-

sen Gruben gesammelten Abwassers sowie das Verbringen desselben in die Anlagen 
des Entsorgungsverbandes Saar (nicht leitungsgebundene Abwasserentsorgung). 

(2) Im Rahmen der öffentlichen Einrichtung sind und werden die zur Erfüllung der Abwasser-
beseitigungspflicht erforderlichen Anlagen und Einrichtungen hergestellt, die im Trennver-
fahren (getrennte Leitungen für Schmutzwasser und für die Aufnahme von Nieder-
schlagswasser) und/oder im Mischverfahren (gemeinsame Leitungen für die Aufnahme 
von Niederschlagswasser und Schmutzwasser) betrieben und unterhalten werden, sowie 
die für die Abwasserbeseitigung nach Abs. 1 Satz 2 lit. b) erforderlichen Abfuhreinrichtun-
gen geschaffen. Die Gemeinde kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Anlagen und Einrich-
tungen Dritter in Anspruch nehmen und/oder Dritte mit der Durchführung beauftragen. 

(3) Art und Umfang der öffentlichen Abwasseranlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, 
Erweiterung und Erneuerung bestimmt die Gemeinde im Rahmen der hierfür geltenden 
Gesetze und sonstigen rechtlichen Bestimmungen unter Berücksichtigung ihrer wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit. Ein Rechtsanspruch auf Herstellung neuer oder die Ände-
rung oder Ergänzung bestehender öffentlicher Abwasseranlagen besteht nicht. 

(4) Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehören auch Anlagen und Einrichtungen, die nicht 
von der Gemeinde selbst sondern von Dritten i. S. d. § 50 a Abs. 1 S. 2 SWG hergestellt 
und unterhalten werden, wenn sich die Gemeinde ihrer bei der Erfüllung der Abwasser-
beseitigungspflicht bedient und zu den Kosten ihrer Unterhaltung beiträgt. 

 
§ 2 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
 
(1) Die nachstehenden Begriffsbestimmungen gelten sowohl für diese Abwassersatzung als 

auch für die Abwassergebührensatzung. 
(2) Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen 

Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte und das bei Trockenwetter damit zusam-
men abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das Niederschlagswasser, welches der 
Kanalisation zugeführt wird. Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Be-
handeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten 
(z. B. Deponiesickerwässer). 

 
(3) Als Grundstück gilt unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im 

Grundbuch jeder zusammenhängende, angeschlossene oder anschließbare Grundbesitz, 
der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf einem Grundstück 
mehrere bauliche Anlagen, so können für jede dieser Anlagen die für Grundstücke maß-
geblichen Vorschriften dieser Satzung angewandt werden; die Entscheidung hierüber trifft 
die Gemeinde. 

(4) Die für Grundstückseigentümer geltenden Vorschriften sind auch auf Erbbauberechtigte 
und darüberhinaus – mit Ausnahme der Vorschriften über die Beitragserhebung – auch 
auf Nießbraucher und sonstige, zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte anzu-
wenden. 



 III 

(5) Anschlußnehmer sind alle in Absatz 4 genannten Rechtspersönlichkeiten. 
(6) Benutzer eines Grundstücks sind neben den in Absatz 5 genannten auch alle Personen, 

die zur Benutzung des Grundstücks berechtigt sind (z. B. Mieter, Untermieter, Pächter). 
(7) Abwassereinleiter sind neben den in Absätzen 5 und 6 genannten auch die Personen, die 

den öffentlichen Abwasseranlagen tatsächlich Abwässer zuführen. 
(8) Grundstückskläreinrichtungen sind Kläranlagen und abflußlose Sammelgruben. 
(9) Zu den öffentlichen Abwasseranlagen nach § 1 Abs. 2 gehören auch die Abwasserkanä-

le. Abwasserkanäle sind die Kanalleitungen zur Sammlung und Weiterleitung der von den 
angeschlossenen Grundstücken kommenden Abwässer mit Ausnahme der Grundstücks-
entwässerungsanlagen nach Absatz 10. 

(10) Grundstücksentwässerungsanlagen sind die Grundstücksanschlußleitungen, d. h. die 
im öffentlichen Verkehrsraum verlegten Kanalleitungen in Richtung und bis zur Grund-
stücksgrenze des angeschlossenen bzw. anzuschließenden Grundstücks und die Hau-
sanschlußleitungen, d. h. die auf dem angeschlossenen bzw. anzuschließenden Grund-
stück und in den darauf errichteten Gebäuden verlegten Leitungen zur Sammlung, Vor-
reinigung und Wegleitung des Abwassers in Richtung zur Grundstücksanschlußleitung 
und sonstige Entwässerungseinrichtungen einschließlich der privaten Grundstücksklärein-
richtungen. 

 
§ 3 

ANSCHLUSS- UND BENUTZUNGSRECHT 
 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde Quierschied liegenden Grundstücks ist 
vorbehaltlich der Einschränkungen in § 4 berechtigt, sein Grundstück unter Beachtung 
der Vorschriften des § 10 an die bestehenden öffentlichen Abwasseranlagen anzuschlie-
ßen (Anschlußrecht). 

(2) Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlußleitung haben der Anschlußnehmer 
und jeder Benutzer des Grundstücks vorbehaltlich der Einschränkungen in § 5 und unter 
Beachtung der technischen Vorschriften für den Bau und Betrieb von Grundstücksent-
wässerungsanlagen das Recht, die auf dem Grundstück anfallenden Abwässer in die öf-
fentlichen Abwasseranlagen einzuleiten (Benutzungsrecht). 

 
§ 4 

BEGRENZUNG DES ANSCHLUSSRECHTS 
 
(1) Das in § 3 Abs. 1 geregelte Anschlußrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die 

durch eine Straße (Weg, Platz) erschlossen sind, in der ein betriebsfertiger Abwasserka-
nal vorhanden ist. Bei anderen Grundstücken kann die Gemeinde auf Antrag den An-
schluß zulassen. Die Herstellung neuer oder die Erweiterung oder Änderung bestehender 
Abwasserkanäle kann nicht verlangt werden. 

(2) Die Gemeinde kann den Anschluß des Grundstücks an die öffentlichen Abwasseranlagen 
von bestimmten Voraussetzungen und Einschränkungen abhängig machen.  
Sie kann den Anschluß des Grundstücks ablehnen, wenn die Übernahme des Abwassers 
technisch oder wegen des damit verbundenen unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht 
möglich ist, es sei denn, daß der Grundstückseigentümer die hierdurch entstehenden 
Kosten trägt und auf Verlangen der Gemeinde hierfür angemessene Sicherheit leistet. 

(3) In den nach dem Trennverfahren entwässerten gebieten dürfen Schmutz- und Nieder-
schlagswasser nur den jeweils dafür bestimmten Abwasserkanälen zugeführt werden. Zur 
besseren Spülung der Schmutzwasserkanäle kann die Gemeinde bestimmen, daß ein-
zelne Niederschlagswasserleitungen an die Schmutzwasserleitung angeschlossen wer-
den. 
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(4) Bauten, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde nur widerruflich genehmigt worden 
sind, können unter dem Vorbehalt des Widerrufs und nach Maßgabe der im Einzelfall 
festzulegenden Bedingungen angeschlossen werden. 

 
§ 5 

BEGRENZUNG DES BENUTZUNGSRECHTS 
 
(1) Der Anschlußnehmer ist berechtigt und nach § 8 verpflichtet, der Gemeinde das auf sei-

nem Grundstück anfallende Abwasser unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 13 
zu überlassen. 

(2) Abwasser, durch das die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet, das Personal der 
Abwasserbeseitigung gesundheitlich gefährdet oder geschädigt, die Abwasseranlagen 
einschließlich der Kläranlagen nachteilig beeinflußt, die Schlammbehandlung,       -
beseitigung, -verwertung beeinträchtigt oder Vorfluter schädlich verunreinigt werden kön-
nen, dürfen nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden.  
Gegebenenfalls kann die Gemeinde eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung des 
Abwassers (z. B. durch Ölabscheider, Emulsionsspaltanlagen, Grundstückskläreinrich-
tungen u. ä.) vor seiner Einleitung in die öffentliche Abwasseranlagen dergestalt 
verlangen, daß innerhalb einer angemessenen Frist die Maßnahmen durchgeführt 
werden, die erforderlich sind, um die Schadstofffracht des Abwassers so gering zu halten, 
wie dies bei Anwendung der jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik, bei Abwasser i. S. d. § 8 a Abs. 1 Satz 3 
WHG  nach dem Stand der Technik, möglich ist. Wenn die Beschaffenheit oder Menge 
des Abwassers dies insbesondere im Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen 
Abwasseranlagen erfordert, kann die Gemeinde auch eine Speicherung des Abwassers 
verlangen. (3) In die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen insbesondere nicht eingeleitet werden: 
a) Stoffe, die den Abwasserkanal verstopfen können, z. B. Schutt, Sand, Asche, Keh-

richt, Lumpen, Dung, Schlacht- und Küchenabfälle, gewerbliche oder industrielle Pa-
pierabfälle sowie andere feste Stoffe, auch wenn diese Stoffe zerkleinert worden sind, 

b) feuergefährliche, explosive, radioaktive und andere Stoffe, die die öffentlichen Abwas-
seranlagen oder die darin Arbeitenden gefährden können (z. B. Benzin, Öle, Fette, 
Karbid), 

c) Stoffe, die schädliche Ausdünstungen verbreiten, die Baustoffe der öffentlichen Ab-
wasseranlagen angreifen oder deren Betrieb sowie die Reinigung oder Verwertung 
des Abwassers stören oder erschweren können, 

d) schädliche, giftige oder infektiöse Abwässer, insbesondere solche, die Schadstoffe 
enthalten, die über den Richtwerten liegen, die in dem von der Abwassertechnischen 
Vereinigung (ATV) in Zusammenarbeit mit dem verband kommunaler Städtereini-
gungsbetriebe (VKS) herausgegebenen Regelwerk A 115 mit Anlage „Hinweise für 
das Einleiten von Abwasser in eine öffentliche Abwasseranlage“ sowie im ATV-
Merkblatt M 251 „Einleitung von Kondensaten aus gas- und ölbetriebenen Feuerungs-
anlagen in öffentliche Abwasseranlagen und Kleinkläranlagen“ festgelegt sind, 

e) Abwässer aus Ställen und Dunggruben, 
f) gewerbliche und industrielle Abwässer, die wärmer als 33° C sind, 
g) pflanzen- oder bodenschädliche Abwässer, 
h) Sickerwässer und sonstige Stoffe aus Deponien, soweit sie unbehandelt sind. 

(4) Abwasser mit gefährlichen Stoffen nach § 1 Abs. 1 und Abwasser, dessen Schmutzfracht 
im wesentlichen aus der Verwendung eines Stoffes stammt, der in Anlage 2 zu § 1  der 
Verordnung über die Genehmigungspflicht für das Einleiten von Abwasser mit gefährli-
chen Stoffen in öffentliche Abwasseranlagen (VGS) vom 18.12.1990 (Amtsbl. S. 1362) in 
der jeweils geltenden Fassung aufgeführt ist, darf nur mit Genehmigung des Landesam-
tes für Umweltschutz in Abwasseranlagen eingeleitet werden. Ausgenommen von der 
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Genehmigungspflicht sind bis auf weiteres Kondensate aus Feuerungsanlagen mit Nenn-
wärmebelastungen kleiner 200 KW. 

(5) Höher als die Regelwerk A 115 genannten Grenzwerte können im Einzelfall – nur unter 
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs – zugelassen werden, wenn nach den Besonder-
heiten des Falles die schädlichen Stoffe und Eigenschaften des Abwassers innerhalb die-
ser Grenzen für die öffentlichen Abwasseranlagen, die darin beschäftigten Personen und 
die Abwasserbehandlung vertretbar sind. 
Geringere als die im Regelwerk A 115 aufgeführten Grenzwerte können im Einzelfall fest-
gesetzt und die Einhaltung der geringeren Grenzwerte kann angeordnet werden, soweit 
dies nach den Umständen des Falles geboten erscheint, um eine Gefährdung der öffentli-
chen Abwasserablagen oder der in den Anlagen beschäftigten Personen, die Beeinträch-
tigung der Benutzbarkeit der Anlagen und eine Erschwerung der Abwasserbehandlung 
sowie der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung zu verhüten. 
Das Einleiten und Einbringen von Stoffen, die die geringeren Grenzwerte überschreiten, 
fällt im Geltungsbereich der Anordnung unter das Einleitungsverbot nach Absatz 2. Zu-
sätzlich können Frachtbegrenzungen im Einzelfall festgelegt werden, um eine ordnungs-
gemäße Abwasser- und Klärschlammbeseitigung sicherzustellen.  

(6) Eine Verdünnung mit Trink-, Betriebswasser und(oder Abwasser aus Kühlsystemen und 
der Betriebswasseraufbereitung zum Erreichen der Einleitgrenzwerte ist unzulässig. 

(7) Zur Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser sind die Grundsätze und Vorschriften 
der Strahlenschutzverordnung in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 

(8) Der unmittelbare Anschluß von Dampfleitungen und Dampfkesseln ist nicht gestattet. 
(9) Auf Grundstücken und öffentlichen Flächen ist die Motor- und Unterbodenwäsche an 

Kraftfahrzeugen, soweit Abwasser in die öffentlichen Abwasseranlagen oder in das 
Grundwasser gelangen kann, nicht zulässig. Solche Arbeiten dürfen nur auf hierfür be-
sonders ausgerüsteten Waschplätzen und in Waschhallen durchgeführt werden. Im übri-
gen ist bei der Einleitung des bei der Reinigung von Kraftfahrzeugen anfallenden Abwas-
sers § 4 Abs. 3 zu beachten. 

(10) Wenn unbeabsichtigt gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen Abwasser-
anlagen gelangen (z. B. durch Auslaufen von Behältern), so ist die Gemeinde unverzüg-
lich zu benachrichtigen. 

(11) Betriebe, in denen Benzin, Öle, Fette, o. ä. anfallen, haben auf ihre Kosten Vorrich-
tungen zur Abscheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser einzubauen, zu betreiben und 
zu unterhalten (Abscheider, Anlagen zur Neutralisation, zur Entgiftung und/oder sonstige 
Anlagen). Für Art und Einbau dieser Anlagen sind die jeweils geltenden DIN-Vorschriften 
und der Stand der Technik maßgebend. Die Entleerung, Reinigung und Kontrolle der vor-
genannten Anlagen muß in regelmäßigen Abständen sowie bei Bedarf erfolgen. Das Ab-
scheidegut ist vorschriftsmäßig zu beseitigen und darf an keiner anderen Stelle den öf-
fentlichen Abwasseranlagen zugeführt werden. Die Gemeinde kann den Nachweis der 
ordnungsgemäßen Beseitigung verlangen. Der Anschlußnehmer ist für jeden Schaden 
haftbar, der durch eine verabsäumte Leerung, Reinigung oder Kontrolle der vorgenannten 
Anlagen entsteht. In gleicher Weise haftet auch der Benutzer des Anschlusses.  

(12) Wenn sich bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken mit einer durch-
schnittlichen Jahresschmutzwassermenge von mehr als 150 cbm die Schadstoffbelastung 
des Abwassers insgesamt oder hinsichtlich seiner Schadstoffe oder wenn sich bei diesen 
Grundstücken die Abwassermenge um mehr als 25 % erhöht, so hat der Anschlußneh-
mer dieses unaufgefordert und unverzüglich der Gemeinde mitzuteilen und die erforderli-
chen Angaben zu machen. Eine Anzeige ist bei gewerblich oder industriell genutzten 
Grundstücken von mehr als 10 ar Gesamtfläche auch dann erforderlich, wenn durch bau-
liche Veränderungen der Anteil der befestigten Fläche 70 % der Gesamtgrundstücksflä-
che überschreitet. 
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(13) Reichen die vorhandenen öffentlichen Abwasseranlagen für die Aufnahme oder Reini-
gung der veränderten Abwasser oder der erhöhten Abwassermenge (Absatz 12) nicht 
aus, so behält sich die Gemeinde vor, die Aufnahme dieser Abwässer zu versagen. Zur 
Vermeidung plötzlich auftretender Überbelastungen der öffentlichen Abwasseranlagen 
kann sie auch die Anlegung von Rückhalteanlagen verlangen. 

 
§ 6 

MASSNAHMEN ZUR SICHERUNG DES ORDNUNGSGEMÄSSEN  
BETRIEBS DER GEMEINDLICHEN ABWASSERANLAGEN 

 
(1) Um die Befolgung des Einleitungsverbotes gem. § 5 dieser Satzung zu gewährleisten, ist 

die Gemeinde gegenüber den Benutzern der Grundstücke, bei denen wegen der auf-
grund des Betriebs- und/oder Produktionsverfahrens oder aus sonstigen Gründen zu er-
wartenden Abwasserzusammensetzung damit gerechnet werden kann, daß 
a) die von ihnen den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführten Abwässer ohne Vorbe-

handlung nicht den Anforderungen des § 5 genügen 
oder 

b) vorhandene Vorbehandlungsanlagen so beschaffen sind oder so betrieben werden, 
daß die in § 5 geforderte Abwasserreinigung nicht erreicht wird, 

berechtigt, durch Verwaltungsakt 
1. auf deren Kosten mit Fristsetzung Einrichtungen, Geräte und Untersuchungen vorzu-

schreiben, mit denen die Eigenschaften der für die Einleitung in die öffentlichen Ab-
wasseranlagen bestimmten Abwässer festgestellt werden können und hierbei  
a) welche Überwachungseinrichtungen (z. B. ph-Wert-Meßgeräte, Abwassermen-  

genmeßgeräte etc.) einzubauen, vorzuhalten und/oder anzuwenden sind, 
 
b) daß die Untersuchungen nach den Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser, Ab-

wasser- und Schlammuntersuchung in der jeweils gültigen Fassung oder den ent-
sprechenden DIN-Normen des Fachausschusses Wasserwesen im Deutschen In-
stitut für Normung e.V., Berlin, auszuführen sind, 

c) daß Untersuchungen auf Kosten des Einleiters von staatlichen oder staatlich aner-
kannten Stellen durchzuführen sind, 

d) in welcher Form, in welchen Zeitabständen und welchen gemeindlichen Stellen die 
Untersuchungsergebnisse und Aufzeichnungen zu übermitteln sind, 

2. aufzugeben, durch Dienstausweis legitimierten gemeindlichen Bediensteten und/oder 
Beauftragten der Gemeinde die Entnahme von Abwasserproben auf dem Betriebsge-
lände sowie die Kontrolle der Einrichtungen zur Feststellung der Abwassermenge und 
–beschaffenheit zu gestatten, 

3. die zulässigen Einleitungsmengen und die erlaubte Abwasserbeschaffenheit festzule-
gen, insbesondere die zulässige Schmutzfracht an leicht und schwer abbaubaren or-
ganischen Stoffen, die zulässige Schmutzfracht an anorganischen Stoffen sowie die 
zulässige Temperatur an der Einleitstelle, 

4. die Führung und Vorlage eines Betriebstagebuches zu verlangen, in dem von der 
Gemeinde zu bestimmende, die Abwasserverhältnisse betreffende Daten festzuhal-
ten sind, 

5. bei Verstößen gegen die vorstehend unter Nrn. 1 bis 4 genannten Anordnungen und 
Auflagen die beabsichtigte und weitere Einleitung von Abwässern abzulehnen. 

(2) Absatz 1 findet, soweit er die Anordnung von Maßnahmen zur Feststellung von Menge 
und Beschaffenheit des eingeleiteten Abwassers ermöglicht, entsprechende Anwendung 
auf Einleiter, bei denen aufgrund der Art der abwasserproduzierenden Einrichtungen auf 
ihrem Grundstück oder aus sonstigen Gründen (z.B. Wahrnehmungen betreffend die Ab-
wassermenge und –beschaffenheit) damit gerechnet werden muß, daß die von ihnen ein-
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geleiteten Abwässer eine höhere Schadstoffbelastung je cbm Abwasser aufweisen als sie 
sich im Jahresdurchschnitt für die gesamten über die öffentlichen Abwasseranlagen in die 
Kläranlagen oder unmittelbar in einen Vorfluter eingeleitete Abwassermengen ergibt. 

 
§ 6 a 

AUSNAHMEN VOM ANSCHLUSS- UND BENUTZUNGSZWANG  
 
Die folgenden §§ 7 und 8 finden dann keine Anwendung, wenn der Anschlußberechtigte (§ 3 
Abs. 1) auf der Grundlage des gemeindlichen Niederschlagswasserbewirtschaftungskon-
zepts (NIWABEKO) Maßnahmen nach § 49 a SWG trifft. 
 

§ 7 
ANSCHLUSSZWANG 

 
(1) Jeder Anschlußberechtigte (§ 3 Abs. 1) ist zugleich verpflichtet, sein Grundstück an die 

öffentlichen Abwasseranlagen anzuschließen, sobald dieses bebaut oder mit der Bebau-
ung begonnen und dieses Grundstück durch einen mit einem betriebsfertigen Abwasser-
kanal versehene öffentliche Straße (Weg, Platz) erschlossen ist. Der Anschluß an die öf-
fentlichen Abwasseranlagen kann auch für Grundstücke verlangt werden, die nicht unmit-
telbar an eine mit Abwasserkanälen versehene Straße (Weg, Platz) angrenzen, wenn die 
Benutzung von Zwischengrundstücken zur Durchleitung des Abwassers möglich ist und 
hierfür ein vertragliches, dingliches oder Zwangsrecht besteht. Der Anschluß an die öf-
fentlichen Abwasseranlagen kann auch dann verlangt werden, wenn hierfür der Einbau 
einer Hebeanlage oder dergleichen auf dem Grundstück erforderlich ist. Die betriebsferti-
ge Herstellung der Abwasserkanäle, die nach Inkrafttreten dieser Satzung fertiggestellt 
werden, macht die Gemeinde öffentlich bekannt. Mit dem Vollzug der öffentlichen Be-
kanntmachung wird der Anschlußzwang wirksam. Im übrigen gilt § 11 Abs. 5 Sätze 3 und 
4. 

(2) Die Gemeinde kann auch den Anschluß von unbebauten Grundstücken verlangen, wenn 
dies aus Gründen des Gemeinwohls erforderlich ist. 

(3) Alle für den Anschlußzwang in Frage kommenden Anschlußpflichtigen haben die jeweili-
gen Grundstücke mit den zur ordnungsgemäßen Entwässerung erforderlichen Einrichtun-
gen zu versehen. 

(4) Bei Neu- und Umbauten muß der Anschluß vor der Schlußabnahme des Baues herge-
stellt sein. 

(5) Besteht für die Ableitung der Abwässer kein natürliches Gefälle zu den öffentlichen Ab-
wasseranlagen, so kann die Gemeinde vom Anschlußnehmer den Einbau und Betrieb ei-
ner Pumpe zur ordnungsgemäßen Entwässerung des Grundstücks verlangen. 

(6) Werden an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, die noch nicht mit Abwasserkanä-
len ausgestattet sind, aber später damit versehen werden sollen, Neubauten errichtet, so 
sind die für den späteren Anschluß erforderlichen Einrichtungen vorzubereiten. Das glei-
che gilt, wenn Entwässerungseinrichtungen bereits bestehender baulicher Anlagen we-
sentlich geändert oder neu angelegt werden sollen. 

(7) Den Abbruch einer mit einem Anschluß versehenen baulichen Anlage hat der Anschluß-
nehmer der Gemeinde rechtzeitig anzuzeigen sowie die Anschlußleitung nach Anweisung 
der Gemeinde verschließen oder beseitigen zu lassen. Kommt er schuldhaft seinen Ver-
pflichtungen nach Satz 1 nicht nach, so haftet er für den dadurch entstehenden Schaden. 
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§ 8 
BENUTZUNGSZWANG 

 
(1) Der Anschlußnehmer ist unbeschadet des § 9 verpflichtet, sämtliche auf dem Grundstück 

anfallenden Abwässer – mit Ausnahme der in § 5 genannten – in die öffentlichen Abwas-
seranlagen nach den Bestimmungen dieser Satzung unterirdisch einzuleiten. 

(2) Auf Grundstücken, die dem Anschlußzwang unterliegen, dürfen Anlagen wie Grund-
stückskläreinrichtungen (Hauskläranlagen), Abortgruben usw. nicht mehr angelegt oder 
genutzt werden, es sei denn, daß die Abwässer der Grundstücke nicht in einer öffentli-
chen Abwasserbehandlungsanlage behandelt werden oder die Voraussetzungen des § 5 
Abs. 2 vorliegen oder Befreiung gem. § 9 erteilt wurde. 

(3) Die sich aus dem Benutzungszwang ergebenden Verpflichtungen sind von allen Benut-
zern der Grundstücke zu beachten. 

 
§ 9 

BEFREIUNG VOM ANSCHLUSS- UND BENUTZUNGSZWANG 
 
(1) Von der Verpflichtung zum Anschluß und/oder zur Benutzung kann auf Antrag ganz oder 

teilweise widerruflich oder auf eine bestimmte Zeit befreit werden, wenn der Anschluß 
und/oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Er-
fordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist und den Anforderungen des öffentliche 
Umweltschutzes, insbesondere der öffentlichen Hygiene, anderweitig genügt wird. 

(2) Der Pflichtige kann vom Anschluß- und Benutzungszwang für Niederschlagswasser wi-
derruflich oder auf eine bestimmte Zeit befreit werden, wenn ein begründetes Interesse 
an der Selbstverwertung oder der Versickerung des Niederschlagswassers besteht. Die 
Versickerung des Niederschlagswassers bedarf der Erlaubnis nach dem Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) durch die oberste Wasserbehörde. Die Befreiung wird erst nach Vor-
lage der wasserrechtlichen Erlaubnis erteilt. 

(3) Eine Befreiung vom Anschlußzwang kann der Anschlußpflichtige binnen zwei Wochen 
nach Aufforderung der Gemeinde zur Herstellung des Anschlusses schriftlich beantragen. 
Dem Antrag sind Pläne beizufügen, aus denen ersichtlich ist, wie die Schmutz- und Nie-
derschlagswässer beseitigt oder verwertet werden sollen. Eine Befreiung vom Benut-
zungszwang ist unter Angabe der Gründe und Vorlage von Unterlagen, aus denen er-
sichtlich ist, wie die Abwässer beseitigt oder verwertet werden sollen, zu beantragen. Ein 
Antrag auf Befreiung vom Benutzungszwang ist nicht erforderlich, wenn Niederschlags-
wasser zur Bewässerung von Hausgärten u. ä. genutzt werden soll. 

(4) Maßnahmen der Gesundheits- und Ordnungsbehörden bleiben durch die Befreiung unbe-
rührt. 

 
§ 10 

GENEHMIGUNG VON GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNGSANLAGEN 
 
(1) Die Herstellung und Änderung von Anlagen zur Ableitung oder Reinigung aller auf einem 

Grundstück anfallenden 
a) häuslichen und gewerblichen Abwässer, 
b) menschlicher oder tierischer Abgänge, 
c) des Niederschlags- und Grundwassers, soweit es sich nicht um Grundwasser handelt, 

das im Zuge von Erdarbeiten auftritt, 
bedürfen der Genehmigung durch die Gemeinde. Diese Genehmigung erfolgt unbescha-
det der Rechts Dritter sowie unbeschadet der bundes- und landesgesetzlichen Bestim-
mungen. Grundstücksentwässerungsanlagen müssen den jeweiligen DIN-Vorschriften 
entsprechen. 
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(2) Die Herstellung einer neuen oder die Änderung einer bestehenden Anlage nach Abs. 1 
Satz 1 ist vom Anschlußpflichtigen für jedes Grundstück schriftlich bei der Gemeinde zu 
beantragen. Dem Antrag sind für die nach den die Grundstücksentwässerung betreffen-
den bauordnungsrechtlichen Vorschriften, insbesondere nach § 10 der 1. Verordnung zur 
Landesbauordnung (Bauvorlagenverordnung – BauVorlVO -) vom 09.08.1996 (Amtsbl. S. 
887) in der jeweils geltenden Fassung erforderlichen Unterlagen beizufügen. Der Antrag 
muß auch Angaben über Art und Menge der voraussichtlich anfallenden Abwässer ent-
halten. Die Gemeinde kann Ergänzungen zu den Unterlagen und andere Nachweise ver-
langen oder eine Nachprüfung durch Sachverständige fordern, wenn sie dies aus sachli-
chen Gründen für erforderlich hält. Die Gemeinde kann auf die Vorlage einzelner der in 
Satz 2 genannten Unterlagen verzichten. 

(3) Die Entscheidung darüber, wo und in welcher Weise das Grundstück anzuschließen ist, 
trifft allein die Gemeinde. 

(4) Für neu zu erstellende größere Anlagen nach Abs. 1 Satz 1 kann die Genehmigung da-
von abhängig gemacht werden, daß bereits vorhandene Anlagen, die den Vorschriften 
nicht entsprechen, gleichzeitig durch eine Abänderung vorschriftsmäßig gemacht werden. 

(5) Ergibt sich während der Ausführung einer genehmigten Anlage nach Abs. 1 Satz 1 die 
Notwendigkeit, von dem genehmigten Plan abzuweichen, so ist die Abweichung sofort 
anzuzeigen und dafür eine Nachtragsgenehmigung einzuholen. 

(6) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von drei Jahren nach ihrer Bekanntgabe an 
den Antragsteller mit der Antragsteller mit der Ausführung des Vorhabens nicht begonnen 
oder die Ausführung ein Jahr unterbrochen ist. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs hemmt 
den Lauf der Frist bis zur Unanfechtbarkeit der Genehmigung. Die Frist nach Satz 1 kann 
auf schriftlichen Antrag verlängert werden. 

 
 

§ 11 
GRUNDSTÜCKSKLÄREINRICHTUNGEN 

 
(1) Grundstückskläreinrichtungen hat der Grundstückseigentümer auf seine Kosten herzu-

stellen und zu betreiben, wenn 
a) eine Befreiung vom Anschluß an die öffentliche Abwasseranlage erteilt ist (§ 9) und 

eine nach anderen gesetzlichen Bestimmungen erforderliche Einleiterlaubnis durch 
die zuständige Wasserbehörde vorliegt, 

b) die Gemeinde (§ 5 Abs. 2) oder eine zuständige Behörde eine Vorbehandlung des 
Abwassers verlangt, 

c) eine öffentliche Abwasseranlage oder eine öffentliche Abwasserbehandlungsanlage 
noch nicht vorhanden ist oder das Grundstück in absehbarer Zeit nicht angeschlossen 
werden kann. 

(2) Grundstückskläreinrichtungen bedürfen der Genehmigung durch die Gemeinde. Bundes- 
und landesgesetzliche Bestimmungen bleiben unberührt. § 10 Abs. 2 bis 6 gelten ent-
sprechend. 

(3) Grundstückskläreinrichtungen sind nach den gemäß § 18 b WHG, §§ 53 und 54 Abs. 1 
SWG in den jeweils geltenden Fassungen jeweils in Betracht kommenden Regeln der 
Technik herzustellen, zu betreiben und zu unterhalten. Die Einleitung von Niederschlags-
wasser und Grundwasser in diese Anlagen ist nicht zulässig. Die Gemeinde ist berechtigt, 
die Anlage und den Betrieb zu überwachen und die Einhaltung der im Genehmigungsver-
fahren nach Abs. 1 Satz 1 und im Baugenehmigungsverfahren erteilten Auflagen und Be-
dingungen zu überprüfen. Die in Satz 3 festgelegten Überwachungs- und Prüfungsrechte 
sind lediglich Sicherheitsmaßnahmen der Gemeinde im Interesse der öffentlichen Abwas-
seranlagen, sie befreien den Grundstückseigentümer und seinen beauftragten nicht von 
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ihren Verpflichtungen nach dieser Satzung und lösen auch keinerlei Ersatzansprüche ge-
genüber der Gemeinde aus. 

(4) Die Beseitigung des in Hauskläranlagen anfallenden Schlammes und in abflußlosen Gru-
ben gesammelten Abwassers obliegt gem. § 50  a Abs. 3 SWG der Gemeinde. 
Die Gemeinde kann sich hierbei Dritter bedienen. Sie kann diese Aufgabe auf den Nut-
zungsberechtigten übertragen, wenn die Beseitigung durch den Nutzungsberechtigten auf 
dessen landwirtschaftlich genutztem Grundstück möglich ist, das übliche Maß der ord-
nungsgemäßen landwirtschaftlichen Düngung nicht überschritten und das Wohl der All-
gemeinheit hierdurch nicht beeinträchtigt wird; bei der Aufbringung von Abwasser und 
Klärschlämmen auf landwirtschaftlich genutzte Böden sind im übrigen die hierfür gelten-
den Bestimmungen, insbesondere diejenigen des § 15 AbfG und der Klärschlammverord-
nung in den jeweils geltenden Fassungen zu beachten. Auf das in landwirtschaftlichen 
Betrieben anfallende Abwasser einschließlich Jauche und Gülle findet Satz 1 keine An-
wendung, soweit diese Stoffe gem. § 49 Abs. 2 und 3 SWG genutzt werden. 

(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Befreiung vom Anschluß an die öffentlichen Abwas-
seranlagen (§ 9) weg, so hat der Grundstückseigentümer sein Grundstück binnen drei 
Monaten seit Widerruf der Befreiung oder nach Ablauf der Befreiungsfrist auf seine Kos-
ten an die öffentlichen Abwasseranlagen anzuschließen. 
Fällt die Notwendigkeit einer Vorbehandlung des Abwassers (§ 5 Abs. 2) weg oder wird 
das Grundstück an eine öffentliche Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen, so hat 
der Grundstückseigentümer auf schriftliche Aufforderung der Gemeinde bzw. nach Be-
kanntmachung der betriebsfertigen Herstellung der öffentlichen Abwasserbehandlungsan-
lage binnen drei Monaten nach Zustellung bzw. Bekanntmachung die Grundstücksent-
wässerungsanlage auf seine Kosten mit dem Abwasserkanal kurzzuschließen. 
Werden öffentliche Abwasserkanäle in Straßen, Wegen oder Plätzen, die bisher noch 
nicht über einen Abwasserkanal verfügen, hergestellt, so hat der Grundstückseigentümer 
sein Grundstück innerhalb von drei Monaten nach Bekanntmachung der betriebsfertigen 
Herstellung der Abwasserkanäle auf seine Kosten an die öffentlichen Abwasseranlagen 
anzuschließen. 
In den Fällen der Sätze 1 bis 3 hat der Grundstückseigentümer auf seine Kosten alle be-
stehenden oberirdischen und unterirdischen Entwässerungsanlagen, insbesondere Gru-
ben, Schlammfänge, Sickeranlagen und alte Kanäle, soweit diese nicht Bestandteil der 
Anschlußleitung sind, außer Betrieb zu setzen, zu entleeren, zu reinigen und zu beseiti-
gen bzw. ordnungsgemäß zu verfüllen. 

 
§ 12 

ART DER ANSCHLÜSSE 
 
(1) Jedes Grundstück soll einen unterirdischen, mit einem Revisionsschacht verbundenen 

unmittelbaren Anschluß an den Abwasserkanal haben, im Gebiet des Trennverfahrens je 
einen Anschluß an die Abwasserkanäle für Schmutz- und Niederschlagswasser. Auf An-
trag kann ein Grundstück zwei oder mehrere Anschlüsse erhalten. Die Entscheidung über 
Art und Zahl der Anschlüsse trifft die Gemeinde. 

(2) Die Gemeinde kann gestatten und verlangen, daß unter besonderen Verhältnissen – z. B. 
bei Kleinsiedlungs- und ähnlichen Anlagen – zwei oder mehrere Grundstücke durch eine 
gemeinsame Anschlußleitung entwässert werden. Bei Zulassung und Anordnung eines 
gemeinsamen Anschlusses müssen die Unterhaltungs- und Benutzungsrechte und –
pflichten schriftlich festgelegt und dinglich gesichert werden. 

 
 
 

§ 13 
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AUSFÜHRUNG UND UNTERHALTUNG DER 
GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNGSANLAGEN 

 
(1) Die Lage, Führung und lichte Weite der Grundstücksentwässerungsanlagen bestimmt die 

Gemeinde. Begründete Wünsche des Anschlußnehmers sollen dabei nach Möglichkeit 
berücksichtigt werden. 

(2) Die Herstellung, Erneuerung und Veränderung, die laufende Unterhaltung (Reinigung, 
Ausbesserung) sowie die Beseitigung von Grundstücksanschlußleitungen vom Abwas-
serkanal bis zur Grundstücksgrenze führt die Gemeinde selbst oder durch einen von ihr 
beauftragten Unternehmer aus. Schäden, die an der Grundstücksanschlußleitung durch 
Baumwurzeln verursacht werden, gehen zu Lasten des Grundstückseigentümers, auf 
dessen Grundstück sich der Baum befindet. 

(3) Die Herstellung, Erneuerung und Veränderung sowie die laufende Unterhaltung der 
Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich des Revisionsschachtes innerhalb des 
Privatgrundstückes mit Ausnahme der in Abs. 2 genannten Grundstücksanschlußleitun-
gen obliegen dem Anschlußnehmer. Die Arbeiten müssen fachgerecht und nach etwaigen 
besonderen Auflagen der Gemeinde durchgeführt werden. Die Anlagen müssen der DIN 
1986 entsprechen. 

(4) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlagen, die der Genehmigung bedürfen (§§ 10 
und 11), unterliegen der Abnahme durch die Gemeinde. Bei der Abnahme hat der Bau-
herr bzw. sein Beauftragter genehmigte Entwässerungspläne auf der Baustelle vorzuhal-
ten. Der Anschlußnehmer oder der ausführende Unternehmer haben Beginn und Fertig-
stellung bei der Gemeinde rechtzeitig anzuzeigen. Bei Abnahme müssen alle abzuneh-
menden Anlagen sichtbar und zugänglich sein. Die Prüfung und Abnahme der Anlagen 
durch die Gemeinde befreit den ausführenden Unternehmer nicht von seiner zivilrechtli-
chen Haftung für fehlerfreie und vorschriftsmäßige Ausführung der Arbeiten. Nicht abge-
nommene Anlagen werden nicht an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen. 

(5) Der Anschlußnehmer hat für den ordnungsgemäßen Zustand und eine vorschriftsmäßige 
Benutzung der Grundstücksentwässerungsanlagen entsprechend den Bestimmungen 
dieser Satzung zu sorgen. Er haftet für alle Schäden und Nachteile, die infolge mangel-
haften Zustandes oder satzungswidriger Benutzung der Grundstücksentwässerungsanla-
gen oder durch satzungswidriges Handeln entstehen. Er hat die Gemeinde von Ersatzan-
sprüchen freizustellen, die Dritte bei der Gemeinde von Ersatzansprüchen freizustellen, 
die Dritte bei der Gemeinde aufgrund von Mängeln geltend machen. Für Schäden, die 
aus einer nicht ordnungsgemäßen Benutzung entstehen, haftet auch der Abwassereinlei-
ter. 

(6) Die Gemeinde kann jederzeit fordern, daß Grundstücksentwässerungsanlagen in den 
Zustand gebracht werden, der den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung entspricht. 

 
§ 14 

ERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR GRUNDSTÜCKSANSCHLUSSLEITU NGEN 
 
(1) Zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung und bauliche Unterhaltung (Erneuerung, 

Veränderung und Instandhaltung) der Grundstücksanschlußleitungen gem. § 13 Abs. 2 
erhebt die Gemeinde von den Grundstückseigentümern öffentlich-rechtliche Entgelte i. S. 
d. § 10 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG). 

(2) Der erstattungsfähige Aufwand wird nach den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt. 
Die Erstattungspflicht entsteht mit der Fertigstellung der Grundstücksanschlußleitung. 
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(3) Erstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Zustellung des Erstattungsbescheides Eigen-
tümer des Grundstücks ist. Mehrere Erstattungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

(4) Der Erstattungsbetrag wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. Er wird einen Monat 
nach Zustellung des Bescheides fällig. 

 
§ 15 

HAFTUNG 
 
(1) Für Schäden, die durch das Vorhandensein der öffentlichen Abwasseranlagen und deren 

Betrieb verursacht werden oder die auf die Wirkung von Abwässern oder sonstigen Flüs-
sigkeiten zurückzuführen sind, die von diesen Abwasseranlagen ausgehen, haftet die 
Gemeinde nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Bei Betriebsstörungen oder Außerbetriebssetzung der öffentlichen Abwasseranlagen so-
wie bei Auftreten von Mängeln und Schäden, die durch Naturereignisse (z. B. Hochwas-
ser, Wolkenbrüche, Schneeschmelze) hervorgerufen werden, hat der Anschlußnehmer 
keinen Anspruch auf Schadensersatz oder Minderung der Gebühren. Die Gemeinde ist 
im Rahmen der ihr gegebenen Möglichkeiten verpflichtet, die Störungen zu beseitigen. 

(3) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung des Abfahrens des 
Schlammes aus Hauskläranlagen und/oder des Abwassers aus abflußlosen Gruben infol-
ge von Betriebsstörungen, Streiks, betriebsnotwendigen Arbeiten und höherer Gewalt be-
steht kein Anspruch auf Schadenersatz gegenüber der Gemeinde; die Gemeinde ist ver-
pflichtet, das Abfahren des Schlammes und/oder des Abwassers unverzüglich nachzuho-
len. Im übrigen ist die Haftung der Gemeinde auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-
schränkt. 

(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben für die ordnungsgemäße Benutzung 
der öffentlichen Abwasseranlagen zu sorgen. 

(5) Wer den Vorschriften dieser Satzung zuwiderhandelt, haftet der Gemeinde für alle ihr da-
durch entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden und Nachteile, die 
durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlagen verursacht 
werden. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

 
§ 16 

SICHERUNG GEGEN RÜCKSTAU 
 
(1) Einläufe, Sinkkästen, Ausgüsse usw., die tiefer als die vorgesehene oder vorhandene 

Rückstauebene liegen oder sonstwie durch Rückstau gefährdet sind, müssen durch Ab-
sperrvorrichtungen gegen Rückstau gesichert sein (DIN 1986). Jede Absperrvorrichtung 
muß aus einem handbedienten und einem davon unabhängig und selbsttätig wirkenden 
Verschluß bestehen (DIN 1997). 

(2) Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen des Absatzes 1 kann der Grundstückseigentümer 
bzw. der betroffene keine Ersatzansprüche gegen die Gemeinde für Schäden, die durch 
Rückstau entstehen, herleiten. 

 
§ 17 

UNMITTELBARE EINLEITUNG VON GRUNDWASSER IN DIE 
ÖFFENTLICHEN ABWASSERANLAGEN 

 
(1) Anstehendes Grundwasser darf grundsätzlich nur bei Trennverfahren in die öffentlichen 

Abwasseranlagen, und zwar ausschließlich in die Regenwasserkanäle, eingeleitet wer-
den. Ausnahmen können nur in besonderen Fällen zugelassen werden, wenn damit keine 
unzumutbaren Beeinträchtigungen i. S. d. § 5 Abs. 2 dieser Satzung verbunden sind 
und/oder der Antragsteller die entstehenden Mehrkosten übernimmt. 
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(2) Soweit es sich um die Beseitigung von Grundwasser handelt, das bei Baumaßnahmen 
anfällt, ist sicherzustellen, daß die zur Gebührenfestsetzung erforderliche Erfassung der 
Abwassermengen erfolgen kann. Die Einleitung bedarf der vorherigen Zustimmung der 
Gemeinde und gegebenenfalls der Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde. 

 
§ 18 

AUSKUNFTS- UND MELDEPFLICHT; ZUTRITT ZU DEN 
GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNGSANLAGEN 

 
(1) Der Anschlußnehmer ist verpflichtet, alle für die Prüfung der Grundstücksentwässerungs-

anlagen und für die Errechnung der gemeindlichen Gebühren- und Erstattungsansprüche 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(2) Den Beauftragten der Gemeinde ist zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen 
ungehinderter Zutritt zu allen Anlageteilen auf dem angeschlossenen Grundstück zu ge-
währen. Zu diesem Zweck müssen die Reinigungsöffnungen, Prüfschächte und Rück-
stauverschlüsse den Beauftragten jederzeit zugänglich sein. 

(3) Die Gemeinde kann notwendige Änderungen und Instandsetzungen verlangen. Sie kann 
insbesondere der Herstellung eines satzungsgemäßen Zustandes der Grundstücksent-
wässerungsanlagen verlangen. Entsprechende Anordnungen der Beauftragten der Ge-
meinde sind zu befolgen. Wird einer Anordnung nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
entsprochen, so ist die Gemeinde berechtigt, nach Maßgabe der  §§ 13 ff. des Saarländi-
schen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (SVwVG) in der jeweils geltenden Fassung die 
zur Durchsetzung der Anordnungen notwendigen Zwangsmaßnahmen anzuwenden, ins-
besondere die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Anschlußnehmers durchzufüh-
ren oder von anderen durchführen zu lassen. 

(4) Die Beauftragten der Gemeinde führen einen von dieser beglaubigten Dienstausweis bei 
sich. Sie haben sich dem Anschlußnehmer gegenüber auszuweisen. 

(5) Jeder Grundstückseigentümer und jeder Abwassereinleiter ist verpflichtet, ihm bekannt-
werdende Schäden und Störungen an den Grundstücksentwässerungsanlagen unverzüg-
lich der Gemeinde zu melden. Diese Meldepflicht besteht darüber hinaus in zumutbarem 
Rahmen auch hinsichtlich Schäden und Störungen an den öffentlichen Abwasseranlagen. 

 
§ 19 

ÄNDERUNG DER ÖFFENTLICHEN ABWASSERANLAGEN 
 
(1) Werden durch Erweiterungen, Erneuerungen und sonstige Veränderungen an öffentlichen 

Abwasseranlagen auch Veränderungen nicht erneuerungs- oder erweiterungsbedürftiger 
Grundstücksanschlußleitungen erforderlich, so hat die Gemeinde diese auf ihre Kosten 
vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. Die Verpflichtung nach Satz 1 tritt nicht ein, 
wenn die Veränderungen an den öffentlichen Abwasseranlagen durch den Eigentümer 
des Grundstücks verursacht worden sind. 

(2) Werden infolge baulicher oder sonstiger Maßnahmen, die auf anliegenden Grundstücken 
vorgenommen werden, Erweiterungen, Erneuerungen und sonstige Änderungen an den 
öffentlichen Abwasseranlagen erforderlich, so sind der Gemeinde die hierdurch entste-
henden Kosten auf der Grundlage einer vorher abzuschließenden Vereinbarung von den 
Eigentümern der betreffenden Grundstücke zu ersetzen. 

(3) Der Anspruch auf Kostenerstattung entsteht mit Beendigung der Baumaßnahmen an der 
Grundstücksanschlußleitung. Der Erstattungsbetrag wird einen Monat nach Zustellung 
der Kostenanforderung fällig.  

 
§ 20 

GEBÜHREN 



 XIV 

 
(1) Zum Ersatz des durch die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlagen entste-

henden Aufwandes für Betrieb, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verwaltung 
der Einrichtungen zur Abnahme und Behandlung von Abwasser und Fäkalschlamm wer-
den Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Entwässerungsanlagen der Gemeinde Quierschied und die Abwälzung der Abwasserab-
gabe vom 19.09.2001 in der jeweils geltenden Fassung erhoben. 

(2) Die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde, für Fremdeinleitungen, für 
die die Gemeinde die Abgabe entrichten muß, sowie die Abwasserabgabe, die vom Ent-
sorgungsverband Saar auf die Gemeinde umgelegt wird, wird als Gebühr nach Abs. 1 
abgewälzt. 

 
§ 21 

ZWANGSMITTEL 
 
Bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Satzung wird nach dem Saarländi-
schen Verwaltungsvollstreckungsgesetz (SVwVG) vom 27.03.1974 (Amtsbl. S. 430) in der 
jeweils geltenden Fassung verfahren. 
 

§ 22 
ANZUWENDENDE VORSCHRIFTEN 

 
Soweit in dieser Satzung auf geltende Vorschriften oder auf die allgemein anerkannten Re-
geln der Abwassertechnik verwiesen wird, sind in ihrer jeweils geltenden Fassung insbeson-
dere anzuwenden: 
- Bauordnung des Saarlandes (Landesbauordnung – LBO) 
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
- Saarländisches Wassergesetz (SWG) 
- Abwasserabgabengesetz (AbwAG) 
- DIN-Vorschrift 1986 

- Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – 
- DIN-Vorschrift 1997 

- Absperrvorrichtungen für Grundstücksentwässerungsanlagen – 
- DIN-Vorschrift 1999 

- Abscheider für Leichtflüssigkeiten, Benzin und Heizöl - 
- DIN-Vorschrift 4040 

- Fettabscheider - 
- Hinweise für das Einleiten von Abwasser in einer öffentliche Abwasseranlage (ATV-

Arbeitsblatt A 115) 
 

§ 23 
RECHTSMITTEL 

 
Gegen Maßnahmen aufgrund dieser Satzung stehen dem Betroffenen die Rechtsmittel nach 
den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686) und dem 
Saarländischen Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO) vom 
05.07.1970 (Amtsbl. S. 558) in ihren jeweils geltenden Fassungen zur Verfügung. 
 
 
 

§ 24 
INKRAFTTRETEN 



 XV 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 21.03.1996 au-
ßer Kraft. 
 
 
Quierschied, den 19.09.2001 
Der Bürgermeister: 
gez. Zimmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


